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Für weitere Informationen erreichen Sie uns unter:

OCC Wielandstraße 14 b  I  D - 23558 Lübeck  I  Telefon (0451) 8 71 84 - 0
 Fax (0451) 8 13 20 38  I  occ@oldiecarcover.de  I  www.oldiecarcover.de

•  Das Saisonkennzeichen kann grundsätzlich für jedes Fahrzeug beantragt werden, das 
der Straßenverkehrs-Zulassungsordnung (StVZO) entspricht. Es gilt folglich für Perso-
nenwagen, Lastwagen, Traktoren, Motorräder, Dreiräder und Anhänger.   

•       erhi eid ,retlahguezrhaF rüf negnuhcafniereV eßorg tgnirb nehcieznneknosiaS saD
Gefährte nicht das ganze Jahr, sondern nur für eine bestimmte Zeit zulassen wollen: 

  •      retlahguezrhaF mov driw muartiezsgnussaluZ enessemeb netanoM ni reD
einmalig festgelegt und auf dem Nummernschild dokumentiert.

  •  Ohne neuerliche Gänge zur Zulassungsbehörde ist das Fahrzeug automatisch 
ohne Extra-Gebühren an- und abgemeldet.

  • Die Kfz-Steuer wird tageweise abgerechnet. 

•  Das Saisonkennzeichen wird bei der Zulassungsstelle wie ein normales Kennzeichen 
beantragt. Folgende Unterlagen benötigen Sie: 

  • Kfz-Brief;
  • Personalausweis;
  •  Deckungszusage der Versicherung, die den Bestimmungen des Saisonkennzei-

chens entspricht (Doppelkarte / Kfz-Versicherungsbestätigung für das Saison-
kennzeichen mit Angaben desjeweiligen Nutzungszeitraums)

•  Außerhalb des Zulassungszeitraumes, der am rechten Rand des Kennzeichens ersicht-
lich ist (oben: Anfangsmonat des Nutzungszeitraums, unten: Endmonat des Nutzungs-
zeitraums) gilt das Fahrzeug automatisch als abgemeldet. 

•  Es darf öffentlichen Verkehrsraum nicht benutzen, darf also auch nicht auf einem 
öffentlichen Parkplatz abgestellt sein. Erlaubt ist die Unterbringung in einer Garage, 

  hciltneffö thcin red ,ztalpkraP netavirp menie fua ,egaragfeiT renie ni ,ellaH renie ni
  ni ztalplletS meteteimeg menie fua redo )!ztalpkraptkramrepuS niek( tsi hcilgnäguz

einem Parkhaus. 

•    red nemhaR mi ztuhcssgnurehcisreV thetseb semuartiezsgnussaluZ sed blahreßuA
Teilkasko.

•  Die Mindestzulassungsdauer mit Saisonkennzeichen beträgt zwei Monate, die Maxi-
maldauer elf Monate.


